
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/11/22 9ObA1044/95,
9ObA210/97s

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1995

Norm

ABGB §1491

KollV für Versicherungsangestellte im Innendienst §38

Rechtssatz

Die Verfallsbestimmung des § 38 KollV für Versicherungsangestellte im Innendienst gilt für sämtliche Ansprüche aus

den diesem Kollektivvertrag unterliegenden Arbeitsverhältnissen; somit auch für den vom Arbeitnehmer geltend

gemachten kollektivvertraglichen Anspruch auf eine gegenüber dem gesetzlichen Ausmaß erhöhte Abfertigung.
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